
Diplom-Prüfungsordnung
für den Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

an der
Fachhochschule Bielefeld

vom 29. Oktober 2001

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S. 190) hat der Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule
Bielefeld folgende Satzung erlassen:
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I. A l l g e m e i n e s

§ 1

Geltungsbereich der Prüfungsordnung, Studienordnung

(1) Diese Verordnung gilt als Diplom-Prüfungsordnung (DPO) für den Abschluss des Studiums im Zusatz-
studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Bielefeld. Sie regelt ferner die Besonder-
heiten der Diplomprüfung, wenn das Zusatzstudium als Abendstudium durchgeführt wird.

(2) Auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung stellt die Fachhochschule Bielefeld eine Studienordnung
auf. Die Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Studiums unter Berücksichtigung der fachlichen und
hochschuldidaktischen Entwicklungen und Anforderungen der beruflichen Praxis und enthält die inhaltli-
che Beschreibung der Prüfungsgebiete. Der Fachbereich stellt studiengangbezogene Veranstaltungskom-
mentare auf, die insbesondere Aufschluss geben über die Ziele der einzelnen Lehrveranstaltungen, die Zu-
ordnung der einzelnen Lehrveranstaltungen zum Studienplan und notwendige und wünschenswerte Vor-
kenntnisse.

§ 2

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Diplomgrad

(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums.

(2) Das zur Diplomprüfung führende Studium (§ 4) soll unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§
81 HG) den Studierenden, die nach Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums eine weitere be-
rufliche Qualifikation erwerben wollen, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere
anwendungsbezogene Inhalte des Studienfachs Wirtschaft vermitteln, sie befähigen, Vorgänge und Pro-
bleme der wirtschaftlichen Praxis zu analysieren, ökonomisch begründete Lösungen zu finden und dabei
auch außerfachliche Bezüge zu beachten. Das Studium soll die schöpferischen und planerischen Fähigkei-
ten der Studierenden entwickeln und sie auf die Diplomprüfung vorbereiten.

(3) Durch die Diplomprüfung (§ 5) soll festgestellt werden, ob der Studierende die sein Erststudium ergän-
zenden und vertiefenden gründlichen Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften er-
worben hat, Zusammenhänge ökonomischer Sachverhalte überblickt und die Fähigkeit besitzt, die entspre-
chenden wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und in der wirtschaftlichen Praxis
weiterzuentwickeln.

(4) Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung erwirbt der Studierende den Hochschulgrad "Diplom-
Wirtschaftsingenieurin (FH)" bzw. "Diplom-Wirtschaftsingenieur  (FH)" (Kurzform: "Dipl.-Wirt.Ing. (FH)").
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§ 3

Studienvoraussetzungen

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums im Zusatzstudiengang Wirtschaft ist ein abgeschlossenes
ingenieurwissenschaftliches Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hoch-
schule. Gleichwertige Abschlüsse an ausländischen Hochschuleinrichtungen werden anerkannt; im Zweifel
nach Anhörung und Feststellungen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. Darüber hinaus ist
im Abendstudium der Nachweis einer mindestens dreijährigen Berufspraxis zu erbringen.

§ 4

Regelstudienzeit, Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prüfungszeit zwei Jahre. Die Studienordnung und die ent-
sprechenden Studienpläne müssen so gestaltet sein, dass der mit dem Zusatzstudium angestrebte berufs-
qualifizierende Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit erworben werden kann.

(2) Der Gesamtstudienumfang darf 74 Semesterwochenstunden nicht überschreiten (notwendiger und zu-
mutbarer Umfang des Gesamtlehrangebots). Als notwendig gilt das Lehrangebot, das für den erfolgreichen
Abschluss des Studiums erforderlich ist; dazu zählen alle Lehrveranstaltungen, auf die sich die vorgeschrie-
benen Prüfungen nach der Studienordnung und dem Studienplan inhaltlich beziehen sollen (Pflicht- und
Wahlpflichtveranstaltungen). Das Nähere ergibt sich aus der Studienordnung.

§ 5

Umfang und Gliederung der Diplomprüfung

(1) Das Studium wird mit der Diplomprüfung abgeschlossen. Die Diplomprüfung gliedert sich in studienbe-
gleitende Fachprüfungen und einen abschließenden Prüfungsteil. Die studienbegleitenden Fachprüfungen
sollen in der Regel zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das jeweilige Fach im Studium abgeschlossen wird.

(2) Der abschließende Teil der Diplomprüfung besteht aus einer Diplomarbeit und einem Kolloquium, das
sich an die Arbeit anschließt. Das Thema der Diplomarbeit wird in der Regel zu Beginn des vierten Studien-
semesters und so rechtzeitig ausgegeben, dass das Kolloquium vor Ablauf des vierten Semesters abgelegt
werden kann. Das Kolloquium soll innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Diplomarbeit stattfinden.

(3) Die Meldung zum abschließenden Teil der Diplomprüfung (Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit) soll
in der Regel zum  Ende des dritten Semesters erfolgen.

(4) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studium einschließlich der Di-
plomprüfung mit Ablauf des vierten Semesters abgeschlossen sein kann. Die Prüfungsverfahren müssen die
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen des Erziehungsurlaubes berücksichtigen.
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§ 6

Organisation der Prüfungen, Prüfungsausschuss

(1) Für die Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan verantwortlich (§ 27 Abs. 1 HG).

(2) Für die übrigen durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss zu bil-
den. Der Prüfungsausschuss besteht aus:
1. vier Mitgliedern aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, darunter einem vorsitzenden Mit-
glied und einem stellvertretend vorsitzenden Mitglied,
2. einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
3. einem Mitglied aus der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4. einem Studierenden.
Die Mitglieder werden vom Fachbereichsrat gewählt. Entsprechend wird durch Wahl bestimmt, wer die
Mitglieder mit Ausnahme des vorsitzenden Mitgliedes und des stellvertretend vorsitzenden Mitglieds im
Verhinderungsfall vertreten soll. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder be-
trägt vier Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Dies gilt auch für die Vertretungsmitglieder.
Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er ist insbesondere zuständig
für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber
hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studien-
zeiten jährlich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und
der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf das
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Wider-
sprüche.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mitglied (oder Stellvertretung), ein
weiteres Mitglied der Professorenschaft und zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er
beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mit-
glieds. Die studentischen Mitglieder wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbe-
sondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Be-
stellung von Prüfenden und Beisitzenden, nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angele-
genheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu
sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich am selben Tag der gleichen Prüfung zu unterzie-
hen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses (einschl. der Stellvertretung), die Prüfenden und die Beisitzen-
den unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Belastende Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen.
Vorher ist Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes über das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere über die Ausnahme von der Anhörungs- und Begrün-
dungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstlerischer Art, bleibt unberührt.
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§ 7

Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Es darf nur bestellt werden, wer
mindestens die entsprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine ver-
gleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in
dem Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige selbständige Lehrtätigkeit aus-
geübt hat; sind mehrere Prüfende zu bestellen, soll mindestens eine prüfende Person in dem betreffenden
Prüfungsfach gelehrt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die ent-
sprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation
erworben haben (sachkundige Beisitzende). Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Prüfling kann für mündliche Fachprüfungen eine Prüferin oder einen Prüfer oder mehrere Prüfende
vorschlagen. Er kann ferner eine Prüferin oder einen Prüfer zur Betreuung der Diplomarbeit vorschlagen.
Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prü-
fenden verteilt wird. Auf den Vorschlag des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen.

(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prü-
fenden rechtzeitig bekanntgegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Prüfung,
in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Prüfung oder der Ausgabe der Diplomarbeit, erfolgen. Die
Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend.

§ 8

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Fach-
hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden von Amts wegen angerechnet.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an anderen
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden von
Amts wegen angerechnet, soweit Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Dies gilt nicht für Studien- und Prü-
fungsleistungen, die gemäß § 3 Zulassungsvoraussetzungen für diesen Studiengang sind. Gleichwertige
Studienzeiten an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes und dabei erbrachte
Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag angerechnet; für die Gleichwertigkeit sind die von der
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maß-
gebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuss über die An-
rechnung. Im übrigen kann bei Zweifeln in der Frage der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen gehört werden.

(3) Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 2 entscheidet der Prüfungsausschuss, im Zweifelsfall
nach Anhörung von für die Fächer zuständigen Prüfenden.
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§ 9

Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prüfungs-
leistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt.

(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung ge-
meinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) In den Fällen des § 12 Abs. 4 (Teilprüfungen) ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der
beiden Einzelbewertungen, entsprechend der Gewichtung der Anteile der Semesterwochenstunden in den
einzelnen Studienabschnitten.

(4) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen entspricht;
5= nicht ausreichend =eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht

mehr genügt.

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern ver-
wendet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(5) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert
bis 1,5 die Note “sehr gut“
über 1,5 bis 2,5 die Note “gut“
über 2,5 bis 3,5 die Note “befriedigend“
über 3,5 bis 4,0 die Note “ausreichend“
über 4,0 die Note “nicht ausreichend“

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter
dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.

(6) Den Studierenden ist die Bewertung der Fachprüfungen jeweils nach spätestens 6 Wochen und die Be-
wertung der Diplomarbeit jeweils nach spätestens 8 Wochen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch Aus-
hang ist ausreichend.

§ 10

Wiederholung von Prüfungs- und Studienleistungen

(1) Die Diplomprüfung kann jeweils in den Teilen, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht bestan-
den gilt, wiederholt werden. Die Wiederholung soll in der Regel innerhalb von zwei Semestern nach dem er-
folglosen Versuch stattfinden.

(2) Eine nicht bestandene Fachprüfung kann zweimal wiederholt werden.

(3) Die Diplomarbeit und das Kolloquium können je einmal wiederholt werden.

(4) Eine mindestens als ausreichend bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt werden.
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§ 11

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als ‘nicht ausreichend’ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu einem Prüfungs-
termin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prü-
fung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor Ablauf der Prüfung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert wird. Wird die gestellte Prüfungsarbeit nicht bearbei-
tet, steht dies der Säumnis nach Satz 1 gleich.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit kann die Vorlage eines
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so kann die Zulas-
sung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragt werden.

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als ‘nicht ausreichend’ (5,0)
bewertet. Wer als Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Auf-
sicht in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als ‘nicht ausreichend’ (5,0) bewertet. Die Gründe für den
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Erfolgt ein Ausschluss von der weiteren Erbringung einer Prü-
fungsleistung, kann verlangt werden, dass diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies
gilt entsprechend bei Feststellungen gemäß Satz 1.
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II. F a c h p r ü f u n g e n

§ 12

Ziel, Umfang und Form der Fachprüfungen

(1) In den Fachprüfungen soll festgestellt werden, ob die Studierenden Inhalt und Methoden der Prüfungs-
fächer in den wesentlichen Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten selbständig anwenden können.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, die aufgrund
der Studienordnung für das betreffende Prüfungsfach vorgesehen sind.

(3) Die Fachprüfung besteht in einer schriftlichen Klausurarbeit mit einer Bearbeitungszeit von mindestens
120 bis maximal 240 Minuten oder in einer mündlichen Prüfung von etwa 30 Minuten Dauer. Der Prü-
fungsausschuss legt vor einem Prüfungstermin die Prüfungsform und im Fall einer Klausurarbeit deren Be-
arbeitungszeit im Benehmen mit den Prüfenden für alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen
Fachprüfung einheitlich und verbindlich fest.

(4) In drei Fächern werden die Fachprüfungen in je zwei Teilprüfungen zerlegt. Die Teilprüfungen finden
jeweils zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Lehrveranstaltungen, auf die sich die Teilprüfungen beziehen,
abgeschlossen sind. Festlegung der Fächer siehe § 13. Der Absatz 5 sowie die Bestimmungen der §§ 9, 10
Abs. 2, 11, 12 - 17 gelten für jede Teilprüfung entsprechend. Die Bearbeitungszeit gemäß Absatz 3 wird
entsprechend der Semesterwochenstunden der Studienabschnitte, nach deren Abschluß die Teilprüfungen
durchgeführt werden, gewichtet; dabei dürfen die in Absatz 3 genannten Obergrenzen nicht überschritten
werden.

(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als ausreichend bewertet wor-
den ist.

§ 13

Anzahl der Fachprüfungen

(1) In folgenden Fächern sind Fachprüfungen abzulegen, die Bestandteil der Diplomprüfung sind:

1. Betriebswirtschaftslehre
2. Volkswirtschaftslehre
3. Rechnungswesen
4. Personalführung
5. Wirtschaftsmathematik, Statistik und Operations Research
6. Wirtschaftsinformatik
7. Wirtschaftsrecht
8. Wirtschaftsenglisch

9.-11. drei Wahlpflichtfächern aus dem folgenden Katalog nach Maßgabe des Studienangebots:
• Außenwirtschaft
• Controlling
• Produktionsmanagement
• Finanzwirtschaft
• Produktion und Logistik
• Marketing
• Personalwirtschaft
• Recht der Wirtschaftsunternehmungen

(2) In den Fächern Absatz 2 Nr. 1 - 3 werden die Fachprüfungen in je zwei Teilprüfungen gem. § 12 Abs. 4
zerlegt.
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§ 14

Zulassung zu Fachprüfungen

(1) Zu einer Fachprüfung kann nur zugelassen werden, wer die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt.

(2) Das in dem Zulassungsantrag genannte Wahlprüfungsfach, in dem die Fachprüfung stattfinden soll, ist
mit der Antragstellung verbindlich festgelegt.

(3) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin schriftlich an den
Prüfungsausschuss zu richten. Der Antrag kann für mehrere Fachprüfungen zugleich gestellt werden, wenn
diese Fachprüfungen innerhalb desselben Prüfungszeitraums oder die dafür vorgesehenen Prüfungstermine
spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters stattfinden sollen.

(4) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetz-
ten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:

1. die Nachweise über die in den Abs.1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und einer Diplomprü-
fung  im gleichen Zusatzstudiengang,
3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörenden widersprochen
wird.
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizubringen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.

(5) Der Antrag auf Zulassung zu einer Fachprüfung kann schriftlich beim Prüfungsausschuss bis eine Wo-
che vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche
zurückgenommen werden.

(6) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall
der Prüfungsausschuss.

(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
a) die in den Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin
ergänzt werden oder
c) in einem Zusatzstudiengang Wirtschaft eine entsprechende Fachprüfung endgültig nicht bestanden oder
im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Diplomprüfung im gleichen Zusatzstudiengang endgültig nicht
bestanden wurde. Im übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich
des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wiederho-
lungsfrist verloren hat.
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§ 15

Durchführung von Fachprüfungen

(1) Die Fachprüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt.

(2) Für jedes Prüfungsfach ist mindestens ein Prüfungstermin im Semester anzusetzen. Die Fachprüfungen
sollen innerhalb eines Prüfungszeitraums stattfinden, der vom Prüfungsausschuss festgesetzt und bei Se-
mesterbeginn oder zum Ende des vorhergehenden Semesters bekanntgegeben wird.

(3) Der Prüfungstermin wird dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der betref-
fenden Prüfung, bekanntgegeben. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend.

(4) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der aufsichtführenden Person mit einem amtlichen Ausweis auszu-
weisen.

(5) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen stän-
diger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen
Form abzulegen, kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Es ist dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung
für Behinderte nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel können weitere Nachweise angefordert
werden.

§ 16

Fachprüfungen in Form von Klausurarbeiten

(1) In den Klausurarbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit be-
schränkten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Prüfungsfachs mit geläufigen Methoden ih-
rer Fachrichtung erkennen und auf richtigem Wege zu einer Lösung finden können.

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheiden die Prü-
fenden.

(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer prüfenden Person gestellt. In
fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einem Prüfungsfach mehrere Fachgebiete zusammen-
fassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren Prüfenden gestellt werden. In die-
sem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der Anteile an der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam fest;
ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung beurteilt jede prüfende Person die gesamte Klausurarbeit.
Abweichend von Satz 3 zweiter Halbsatz kann der Prüfungsausschuss wegen der Besonderheit eines Fach-
gebiets bestimmen, dass die Prüfenden nur die Teile der Klausurarbeit beurteilen, die ihrem Fachgebiet
entsprechen.

(4) Klausurarbeiten sind in der Regel von zwei Prüfenden zu bewerten. Sofern der Prüfungsausschuss aus
zwingenden Gründen eine Abweichung zuläßt, sind die Gründe aktenkundig zu machen. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung einer Klausurarbeit ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen.

(5) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 bewerten die Prüfenden die Klausurarbeit gemäß § 9 Abs. 2 ge-
meinsam; liegt der Fall des Abs. 3 Satz 4 vor, wird die Bewertung für den Teil der Klausurarbeit vorgenom-
men, der dem Fachgebiet entspricht, entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung der Anteile.
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§ 17

Fachprüfungen in Form von mündlichen Prüfungen

(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer prüfenden Person in Gegenwart einer/eines sach-
kundigen Beisitzenden (§ 7 Abs. 1 Satz 3) oder vor mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) als Gruppenprü-
fungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling in einem Prüfungsfach grundsätzlich
nur von einer Person geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende Person die Beisitzenden oder
die anderen Prüfenden zu hören.

(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung maß-
geblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling im
Anschluss an die mündliche Prüfung bekanntzugeben.

(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen,
werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern nicht bei der Mel-
dung zur Prüfung widersprochen wird. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntga-
be des Prüfungsergebnisses.
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III. D i p l o m a r b e i t  und  K o l l o q u i u m

§ 18

Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit über ein wirtschaftswissenschaftliches Problem. Sie
soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufga-
be aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zu-
sammenhängen nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbständig zu bearbeiten

(2) Die Diplomarbeit kann von jeder prüfenden Person, die die Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 erfüllt,
ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss auch eine Hono-
rarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte
gemäß § 7 Abs. 1 mit der Betreuung beauftragen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Diplo-
marbeit nicht durch eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich zuständigen Professor betreut
werden kann. Die Diplomarbeit darf mit Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses
in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend betreut
werden kann.

(3) Für die Themenstellung hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Auf Antrag sorgt das
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses dafür, dass sie oder er rechtzeitig ein Thema für die Diplo-
marbeit erhält.

(4) Die Diplomarbeit kann ausnahmsweise auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

§ 19

Zulassung zur Diplomarbeit

(1) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer alle Fachprüfungen bestanden hat.
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind folgen-
de Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Diplomarbeit und zur Ablegung der Di-
plomprüfung im gleichen Zusatzstudiengang.
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche prüfende Person zur Ausgabe und Be-
treuung der Diplomarbeit bereit ist.

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag ohne
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden.

(4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall
der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn
a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder
b) die Unterlagen unvollständig sind oder
c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Diplomarbeit ohne Wiederholungsmöglich-
keit als ‘nicht ausreichend’ bewertet worden ist oder eine der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 genannten Prüfungen
endgültig nicht bestanden wurde.
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Im übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren
hat. Die Bekanntgabe durch Aushang ist ausreichend.

§ 20

Ausgabe und Bearbeitung der Diplomarbeit

(1) Die Ausgabe und die Festlegung der Bearbeitungszeit der Diplomarbeit erfolgt über den Prüfungsaus-
schuss. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses
das von der betreuenden Person gestellte Thema der Diplomarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten
bekanntgibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Diplomarbeit) beträgt sechs Wo-
chen. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Diplomarbeit innerhalb
der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall kann das vorsitzende Mitglied des
Prüfungsausschusses auf einen vor Ablauf der Frist gestellten begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um
bis zu zwei Wochen verlängern.

(3) Das Thema der Diplomarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbei-
tungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung gemäß § 10 Abs. 3
ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit
kein Gebrauch gemacht worden ist.

(4) § 15 Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

§ 21

Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses abzuliefern.
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeit-
punkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Diplomarbeit ist schriftlich zu versi-
chern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit - selb-
ständig angefertigt wurde und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten
Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind, sowie dass keine sachliche Übereinstimmung mit der im
Rahmen seines vorangegangenen grundständigen Studiums angefertigten Diplom- oder Abschlussarbeit
besteht.

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Personen zu bewerten, von denen eine die Diplomarbeit betreut haben
soll. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmt; im Fall des § 18 Abs. 2 Satz 2 muss
sie der Professorenschaft angehören. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüfenden wird die
Note der Diplomarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Differenz
der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss
eine dritte prüfende Person bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note der Diplomarbeit aus dem arith-
metischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Diplomarbeit kann jedoch nur dann als ‘aus-
reichend’ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten ‘ausreichend’ oder besser sind.
Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen.
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§ 22

Kolloquium

(1) Das Kolloquium ergänzt die Diplomarbeit und ist selbständig zu bewerten. Es dient der Feststellung, ob
der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Diplomarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachübergreifen-
den Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen und selbständig zu begründen
und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas der Diplo-
marbeit mit dem Prüfling erörtert werden.

 (2) Die Zulassung zum Kolloquium erfolgt nur, wenn
1. die in § 19 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Diplomarbeit nachgewiesen sind, die

Einschreibung oder die Zulassung gemäß § 71 Abs. 2 HG jedoch nur bei der erstmaligen Zulassung zum
Kolloquium,

2. die Diplomarbeit mindestens als “ausreichend“ bewertet worden ist.

Der Antrag auf Zulassung ist an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die
in Satz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits
vorliegen; ferner ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen sowie
darüber, ob einer Zulassung von Zuhörenden widersprochen wird, beizufügen. Die Zulassung zum Kolloqui-
um kann auch bereits bei Meldung zur Diplomarbeit (§ 19 Abs. 2) beantragt werden; in diesem Fall erfolgt
die Zulassung zum Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen dem Prüfungsaus-
schuss vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung gilt im übrigen § 19 Abs. 4 entspre-
chend.

(3) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung (§ 17) durchgeführt und von den Prüfenden der Diplomar-
beit gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Fall des § 21 Abs. 2 Satz 4 wird das Kolloquium von den
Prüfenden abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die Note der Diplomarbeit gebildet worden ist. Das
Kolloquium dauert etwa 30 Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im übrigen die für
mündliche Fachprüfungen geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
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IV. E r g e b n i s  d e r  D i p l o m p r ü f u n g

§ 23

Ergebnis der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle vorgeschriebenen Fachprüfungen bestanden sowie die Di-
plomarbeit und das Kolloquium jeweils mindestens als ausreichend bewertet worden sind.

(2)   Die Diplomprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prüfungslei-
stungen im letzten Versuch als ‘nicht ausreichend’ bewertet worden ist oder als ‘nicht ausreichend’ bewer-
tet gilt. Über die nicht bestandene Diplomprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist. Auf Antrag wird nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung ausgestellt, die die
erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Diplomprüfung noch feh-
lenden Prüfungsleistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass die Diplomprüfung
endgültig nicht bestanden wurde.

§ 24

Zeugnis, Gesamtnote

(1) Über die bestandene Diplomprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach der
letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Noten der Fachprüfungen, das
Thema und die Note der Diplomarbeit, die Note des Kolloquiums sowie die Gesamtnote der Diplomprü-
fung. Dabei werden die differenzierten Werte gemäß § 9 Abs. 3 und 4 angegeben.

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung wird aus dem arithmetischen Mittel der in Absatz 1 genannten Ein-
zelnoten gemäß § 9 Absatz 3 gebildet. Dabei werden folgende Notengewichte zugrundegelegt:
Diplomarbeit zweifach
Kolloquium             einfach
Durchschnitt der Noten der Fachprüfungen    siebenfach.

(3) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Das Zeugnis
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
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V. S c h l u s s b e s t i m m u n g e n

§ 25

Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Diplomanden auf Antrag Einsicht in ihre schriftlichen
Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt.

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder des Be-
scheides über die nicht bestandene Diplomprüfung zu beantragen. § 32 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt entsprechend.
Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Fachprüfung beziehen, wird auf Antrag
bereits nach Ablegung der jeweiligen Fachprüfung gestattet. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im übrigen gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 26

Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 23 Absatz 2 Satz 3 bekannt, so kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, entspre-
chend berichtigen und die Diplomprüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses oder der Be-
scheinigung nach § 23 Absatz 2 Satz 3 bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss un-
ter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen.

(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis oder die unrichtige Bescheinigung nach § 23 Abs. 2 Satz 3 ist einzuzie-
hen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach ei-
ner Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 23 Abs.
2 Satz 3 ausgeschlossen.

(4) Der verliehene akademische Grad im Zusatzstudiengang Wirtschaft wird auch nach Ablauf von 5 Jahren
aberkannt, wenn sich herausstellt, dass der Prüfling entgegen eigener Versicherung die Diplomarbeit nicht
selbständig angefertigt und/oder sich fremder Hilfe bedient hat.
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§ 27

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung, Veröffentlichung

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. September 2001 in Kraft. Sie wird im Verkündungsblatt der
Fachhochschule Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - veröffentlicht. Gleichzeitig tritt die bislang gelten-
de Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Bielefeld außer
Kraft. Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Diese Prüfungsordnung findet auf die Studierenden Anwendung, die im Wintersemester 2001/2002 ihr Studi-
um im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Bielefeld aufnenommen haben. Stu-
dierende, die vor dem Wintersemester 2001/2002 ihr Studium aufgenommen haben, studieren nach der bis-
her geltenden Prüfungsordnung, es sei denn, sie beantragen unwiderruflich die Anwendung dieser Diplom-
prüfungsordnung.

(3) Für Studierende, die keinen Antrag gemäß Absatz 2 Satz 2 gestellt und ihr Studium nicht bis zum 28.02.2005
abgeschlossen haben, gilt dann diese Diplomprüfungsordnung.

______________________________________

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Wirtschaft vom 11. Juli 2001 und
der Genehmigung des Rektorats der Fachhochschule Bielefeld vom 10.10.2001 .

Bielefeld, den 29.10.2001

Prof. Dr. Detlef Deßaules
Dekan


